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Das neue Schuljahr startete in Lenz gleich mit einem Pauken-
schlag. Das Schulgebäude hat nun schon zwei Jahrzehnte auf
dem Buckel. Und doch strahlte es in der ersten Schulwoche
besonders. Liebevoll waren Fenster und Klassenzimmer deko-
riert. Das 20jährige wurde zünftig gefeiert. Los ging es eigent-
lich schon im letzten Schuljahr, als wir uns alle auf der Wiese
hinterm Schulhaus trafen, um eine lebende 20 zu stellen. Das
Foto erschien in allen Vorankündigungen unseres Schulfestes
und jeder Schüler unserer Schule erhielt als Andenken einen
Abzug davon.

Für den 29. August luden wir viele Lehrer ein, die in den ver-
gangenen zwanzig Jahren an der Schule in Lenz unterrichte-
ten. Frau Knauff,     die langjährige Schulleiterin, folgte unse-
rer Einladung ebenso wie etwa 20 weitere ehemalige
Kolleginnen. Jeder erzählte, was er jetzt so macht und was ihm
von Lenz am meisten in Erinnerung geblieben war. Da stimm-
ten alle überein: Ein fröhliches Kollegium sei es immer gewe-
sen, gute Lernbedingungen fand man in der neuen Lenzer
Schule vor.

Am 30. August begann dann das große Schulfest. Bereits vor
dem offiziellen Start wurden die Ehrengäste von Grundschü-

lern persönlich durch das
Schulhaus geführt. Ein klei-
nes Programm wurde den
Besuchern geboten, bevor es
an das Stöbern in Fotomap-
pen, das Besichtigen der Ju-
bilarin, das Plauschen mit Be-
kannten und Freunden ging.
Für die Kinder gab es eine
Disko, zu der man sich auch
hübsch schminken lassen
konnte. Feuerwehr und Bas-
telstation waren ebenso ver-
treten wie Eismobil und Piz-
zaofen. Gegen 18 Uhr
führten Eltern und Lehrer
ein lustiges Theaterstück
auf. Unser Schulfest endete
mit dem Verschicken von
Grüßen per Luftpost in die
große Welt. Einige Ballons

haben es recht weit geschafft. Wir freuten uns über Post und
Bild mit unserem Ballon vom Plattensee in Ungarn. Eine wei-
tere E-Mail erreichte uns aus dem tschechischen Brno, wo ein
Familienhund unseren Ballon fand.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den vielen helfenden El-
tern, für die liebevollen Gastgeschenke sowie die Geld- und
Sachspenden der Sponsoren: 
Physiotherapie Kathrin Schubert
Bauunternehmen Manfred Grafe
Andreas Koch, Medessen
Fa. Sven Täubert
Sparkasse Meißen
Landwirt Eckard Fehrmann
Elektro Rendke
Malerbetrieb Holger Tillig
MAP Priestewitz
Debeka Versicherungen Herr Kührt
Seniorenverein Baßlitz e.V.
Bäckerei Tobollik
TBA Lenz
Gemeinde Priestewitz 

Die Lehrer und Schüler der GS Lenz

20 Jahre Schulneubau der Grundschule in Lenz
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1. Die in 2012 und 2013 begonnenen Wege-Baumaßnahmen
der Ländlichen Flurneuordnung sind abgeschlossen worden.
Der „Weg im Gävernitzer Heidchen“ wurde durch die Firma
P. Nitsche Hoch- und Tiefbau GmbH  aus Obermuschütz aus-
gebaut. Die Bauzeit dauerte vom 28.11.2012 bis zur Bauab-
nahme am 03.07.2013. Die Baukosten beliefen sich auf
37.028,96 €. Der 725m lange Weg beginnt südlich von Gä-
vernitz im Gävernitzer Heidchen an der B101 und verläuft
als Waldweg bis zum Jessener Winkel.

2. Der 890m lange „Weg zu den Schwemmteichen“ wurde
durch die Fa.  Höptner Straßen- und Tiefbau e.K. aus Terpitz
im Zeitraum vom 16.05.2013 bis 26.07.2013 umgesetzt. Der
Auftrag belief sich auf 81.324,21 €.

3. Als neue und letzte Wege-Baumaßnahme in 2013 wird am
27.8.13 der „Naundörfler Weg“ bis zur Gemarkungsgrenze
Naundörfel/Gem.Diera-Zehren, durch die Firma Schmidgen
Bau umgesetzt.

4. Im Rahmen des Winterschadensbeseitigungsprogramms
erfolgte die Instandsetzungsmaßnahme der K 8552 durch
den Landkreis Meißen im Gemeindegebiet Priestewitz be-
ginnend S81 (Mündungsbereich Tischlerei Casper) bis Orts-
eingang Böhla (Höhe Buswendeplatz). Die Maßnahme um-
fasste folgende Leistungen:  Aufbringen einer vollflächigen
Tragschicht als Profilausgleich, Aufbringen einer Asphalt-
deckschicht und Bankettherstellung, Wiederherstellung Mar-
kierung, grundhafter Ausbau Bushaltestellenbucht sowie Sa-
nierungsarbeiten an Brückenüberbau. Das Vorhaben sollte
bei entsprechender Witterung im Zeitraum vom 02. bis 30.
September 2013 durchgeführt werden. Eine Vollsperrung in
2 Bauabschnitten war erforderlich. 

Frentzen, Bürgermeisterin

Anmeldung der Schulanfänger
für das Schuljahr 2014/15

Sehr geehrte Eltern,
wir bitten darum, alle Kinder, die zum Schuljahr 2014/15 ein-
geschult werden, im Oktober 2013 in der Grundschule Prieste-
witz in Lenz anzumelden.
Schulpflichtig werden lt. Sächsischem Schulgesetz alle Kinder,
die im Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 geboren
wurden. Aber auch alle bis 30. September 2008 geborenen Kin-

PRIESTEWITZ 

Öffnungszeiten Gemeinde
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Straße 1   
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 u. 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

Meldeamt · Telefon 03522/5114-16
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 13.00 - 16.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag: geschlossen

Öffnungszeiten Gemeindebücherei 
Dorfgemeinschaftshaus Zottewitz, Seußlitzer Straße 13
jeden 2. Donnerstag im Monat 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

Wichtige Telefonnummern
Gemeindeverwaltung Priestewitz 03522/5114-0
Landratsamt Meißen 03521/7250
Rettungsleitstelle Riesa 03525/721110 + 03525/721111
Krankentransport 03525/19222
Notruf Feuerwehr/Rettungsdienst  112
Polizei Notruf 110
Giftnotrufzentrale Sitz in Erfurt 0361/730730

Nächste Polizeisprechstunde

Die nächste Sprechstunde des Bürgerpolizisten findet am
Dienstag, dem 22. Oktober von 15 bis 17 Uhr in der
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudauer Straße 1,
Versammlungsraum 1. OG statt.
Der für die Gemeinde Priestewitz zuständige Bürgerpoli-
zist steht den Bürgerinnen und Bürgern an diesem Termin
mit Rat zur Verfügung. Es können Fragen gestellt und
Probleme angesprochen werden.

der können auf Wunsch der Eltern angemeldet werden und
sind damit schulpflichtig. 
Zur Anmeldung wollen wir die zukünftigen Schulanfänger ken-
nen lernen, deshalb bitten wir darum, zu jeder vollen oder hal-
ben Stunde zu kommen und 30 min Zeit einzuplanen.
Zur Anmeldung der Schulanfänger ist die Geburtsurkunde des
Kindes vorzulegen. Auch Kinder, die eine Privatschule besuchen
sollen, müssen in der zuständigen Grundschule angemeldet
werden.
Termin der Anmeldung:
Mittwoch, der 9.10.2013, 14.30 bis 17.00 Uhr

E. Menke, Schulleiterin

Vollsperrung von Bahnübergängen
Auf Grund von Gleisbauarbeiten kommt es zur Vollsperrung
folgender Bahnübergänge:
Strießen, Schulstraße 18.10.2013 bis 23.10.2013
Priestewitz, B 101 24.10.2013 bis 28.10.2013

Bitte beachten Sie die ausgeschilderten Umleitungen.
Für die mit den Nacht- und Wochenendarbeiten verbundenen
Lärmbelästigungen wird um Verständnis gebeten.

Wieltsch, Örtliche Straßenverkehrsbehörde
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Beschluss-Nr. 83/13
Bestätigung der Tagesordnung 
Abstimmung: Ja: 12 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 84/13
Bestätigung der Niederschrift vom 26.06.2013
Abstimmung: Ja: 10 Nein: 0 Enthaltungen: 3

Beschluss-Nr. 85/13
Beschluss zur Feststellung der Jahresrechnung 2012
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 1

Beschluss-Nr. 86/13
Der Gemeinderat Priestewitz beschließt die 1. Änderung der
Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung und
der ortsüblichen Bekanntgabe vom 22.03.2006.
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 87/13
Beschluss zur Vergabe der Lieferung eines Transporters für den
Bauhof der Gemeinde Priestewitz in einer beschränkten Aus-
schreibung (Teilnehmerfestlegung)
Abstimmung: Ja: 12 Nein: 1 Enthaltungen: 0
Ausschluss wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGe-
mO:   1

Beschluss-Nr. 88/13
Zustimmung zur 1. Verlängerung der Baugenehmigung zum
Vorhaben - Dacherneuerung einer Scheune mit Einbau von
Gauben für späteren Innenausbau - Flurstück-Nr. 452/2 der Ge-
markung Zottewitz 
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 89/13
Beschluss zur Vermietung der kommunalen Wohnung in 01561
Priestewitz, Staudaer Straße 4, ab  01.10.2013 
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Baugrundstück zu verkaufen
im Ortsteil Strießen 550 m² - voll erschlossen, Interessenten
melden sich bitte unter: 0172/7913276. 

Beschlüsse des Gemeinderates
vom 28.8.2013

Termin Gemeinderatssitzung

Die nächste Gemeinderatssitzunge
findet voraussichtlich am 

Mittwoch, dem 23.10.2013, 19 Uhr

in der Gemeindeverwaltung Priestewitz statt.

Den tatsächlichen Termin und die Tagesordnung dazu
entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungen in den
Schaukästen. 

Frentzen, Bürgermeisterin

Die Gemeinde Priestewitz 
vermietet, verpachtet bzw. verkauft 
nachfolgende Objekte:

KOMMUNALE WOHNUNGEN (Vermietung)

‘ Priestewitz, OT Kmehlen, 
Laubacher Straße 38/39/41 
(teilweise bezugsfertig) je eine 3-Raumwohnung, 
58,15 m², Heizung, WW, Bad mit Wanne, Balkon 

‘ Priestewitz, OT Kmehlen, Laubacher Straße 41 
2-Raumwohnung, 46,5 m², Heizung, WW, 
Bad mit Wanne, Balkon 

‘ Priestewitz, Großenhainer Straße 23
(bezugsfertig) 1-Raumwohnung, 31,1 m², Heizung, 
WW, Bad mit Wanne 

‘ Priestewitz, Großenhainer Straße 23
(bezugsfertig) 1-Raumwohnung, 31,1 m², Heizung, 
WW, Bad mit Dusche 

‘ Priestewitz, Großenhainer Straße 07, 2.OG
2-Raumwohnung, 60,2 m², Elektroheizung, 
Bad, WC mit Dusche

SONST. GRÜNFLÄCHEN (Verpachtung) 

‘ Gartenfläche/Grünflächen:
ca. 570 m² in Priestewitz 
(nördlich der Bahnlinie Dresden-Leipzig)

Bei Anfragen zu o.g. Angeboten wenden Sie sich bitte an
die Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Straße 1,
Zim. 203, Frau Maron (03522/5114-20)

Liebe Seniorinnen und Senioren
Wir laden Euch recht herzlich ein zum 

Seniorennachmittag
mit der Spielbühne Albertreff

17.10.2013, 14.30  Uhr 
im Gemeinderaum FFw Böhla

Vorschau:
November 2013 – Adventsfahrt am 5.12.2013

Dezember 2013 – Weihnachtsfeier am 13.12.2013, 
14.30 Uhr im Gemeinderaum – FFw Böhla

Seniorenverein Baßlitz e.V.
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

1. Änderung der Satzung
über die Form der öffentlichen Bekanntmachung

und der ortsüblichen Bekanntgabe
(Bekanntmachungssatzung)

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) in der Fassung vom 18.03.2003 (SächsGVBl. S.
55), Rechtsbereinigt mit Stand vom 28. April 2013, und der Ver-
ordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über
die Form kommunaler Bekanntmachungen vom 19. Dezember
1997 (SächsGVBl. 1998, S. 19 ff) hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Priestewitz am 28.08.2013 folgende 1. Änderung der
Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung und
der ortsüblichen Bekanntgabe in der Fassung vom 22.03.2006
beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Bekanntmachungssatzung

Der § 3 wird wie folgt neu gefasst:
§ 3

Ortsübliche Bekanntmachung
und ortsübliche Bekanntgabe

(1) Die in den gesetzlichen Vorschriften vorgesehene „ortsübli-
che Bekanntmachung“ und „ortsübliche Bekanntgabe“ erfolgt,
sofern  bundes- oder landesrechtlich nichts anderes bestimmt
ist, durch Aushang an der Verkündigungstafel der Gemeinde-
verwaltung Priestewitz, Staudaer Str. 1 und an nachstehenden
Stellen:

Baselitz An der Linde (Bushaltestelle)
Blattersleben Bergstraße 15 (Dorfgemeinschaftshaus)
Döschütz Am Forst 10
Gävernitz Baßlitzer Straße / Abzweig Schustergasse
Kmehlen Am Ring (Bushaltestelle)
Kottewitz Am Dorfplatz 9
Laubach Grundstraße 14
Porschütz Konsumstraße (Bushaltestelle)
Stauda Priestewitzer Straße (am Gasthof)
Wantewitz An der Kirche 2
Zottewitz Bushaltestelle Lindenstraße/Dorfplatz   
Piskowitz       Nr. 2
Baßlitz Am Teich gegenüber Gävernitzer Str. 9
Geißlitz Hauptstraße - Einmündung Kirchweg
Böhla Bahnhof Am Sportplatz
Böhla Obere Dorfstraße 8
Strießen Dorfstraße - Zufahrt zur Kirche
Medessen Riesaer Straße - Abzweig Strießener Weg
Lenz Dresdner Straße 16
Lenz Ringstraße 23
Nauleis Am Rundling (Bushaltestelle)
Altleis Alte Dorfstraße – gegenüber Spielplatz

Der Anschlag erfolgt in vollem Wortlaut während der Dauer von
mindestens 3 Tagen.
(2) Der Tag der Veröffentlichung ist auf dem Original der jewei-
ligen Bekanntmachung urkundlich zu vermerken.

Artikel 2  Inkrafttreten

Die 1. Änderung der Satzung über die Form der öffentlichen
Bekanntmachung und der ortsüblichen Bekanntgabe tritt am
Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Priestewitz, den 03.09.2013
Frentzen, Bürgermeisterin

Hinweis:
Gemäß § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande
gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO we-

gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der

Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Meldeamt Priestewitz
Gruppenauskünfte vor Wahlen und
Widerspruchsrecht gemäß der §§  32

und 33 Sächsisches Meldegesetz

Am 25. Mai 2014 findet die Wahl des Europäischen Parlaments,
des Kreistages sowie des Gemeinderates statt.

Die Meldebehörde darf laut § 33 Abs. 1 Sächsisches Meldege-
setz Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen zu parlamen-
tarischen und kommunalen Vertretungskörperschaften Grup-
penauskünfte aus dem Melderegister über die in § 32 Abs. 1
Satz 1 Sächsisches Meldegesetz bezeichneten Daten von Grup-
pen von Wahlberechtigten erteilen, für deren Zusammenset-
zung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist. Der Tag
der Geburt darf dabei nicht mitgeteilt werden.  
Dies gilt nicht, soweit der Betroffene für eine Justizvollzugsan-
stalt, für ein Krankenhaus, Pflegeheim oder eine ähnliche Ein-
richtung im Sinne von § 20 Abs. 1  Sächsisches Meldegesetz
gemeldet ist, eine Auskunftssperre besteht oder der Betroffene
der Auskunftserteilung seiner Daten widerspricht. 
Melderegisterauskünfte darf der Empfänger ohne Einwilligung
der Meldebehörde Dritten nicht zugänglich machen und nur
für den Zweck verwenden, zu dessen Erfüllung sie ihm erteilt
wurden.

Gegen die Erteilung dieser Auskünfte kann Widerspruch erho-
ben werden.

Der Widerspruch ist bei der Gemeindeverwaltung Priestewitz,
Staudaer Str. 1, 01561 Priestewitz schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen. 

Priestewitz, den 04.09.2013
Frentzen, Bürgermeisterin
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Meldeamt Priestewitz
Datenübermittlung an das Bundesamt

für Wehrverwaltung

Mit der Neuregelung des § 58 c Soldatengesetz i.V.m. § 2 a 2.
Bundesmeldedaten- übermittlungsverordnung werden die Mel-
debehörden verpflichtet, dem Bundesamt für das Personalma-
nagement der Bundeswehr jährlich bis zum 31. März Daten von
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit zu übermitteln, die
im nächsten Jahr volljährig werden. Die Datenerhebung dient
dazu, Adressen zu erhalten, um potentiellen Rekruten Infor-
mationsmaterial über die Streitkräfte zukommen zu lassen. 

Den Betroffenen wird ein Widerspruchsrecht gegen die Daten-
übermittlung zu diesem Zweck eingeräumt. In diesem Zusam-
menhang wurde das Melderechtsrahmengesetz (§18 Abs.7
MRRG) angepasst. Der Widerspruch ist im Meldeamt der Ge-
meindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Str. 1, 01561 Prieste-
witz schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Hinweis:
Mit der Änderung der 2. Bundesmeldedatenübermittlungsver-
ordnung (Art. 10 Wehrrechtsänderungsgesetz) wird die regel-
mäßige Datenübermittlung der Meldebehörde an die Kreis-
wehrersatzämter zum Zwecke der Musterungsvorbereitung und
der Wehr- und Zivilüberwachung nach § 24a Wehrpflichtgesetz
und § 23 Zivildienstgesetz nur noch im Spannungs- und Ver-
teidigungsfall für anwendbar erklärt und somit ab dem 01. Ju-
li 2011 ausgesetzt. Hintergrund dieser Regelung ist die Ausset-
zung der Wehrpflicht.

Priestewitz, 05.09.2013
Frentzen, Bürgermeisterin

Teilnehmergemeinschaft
der Ländlichen Neuordnung
Priestewitz B101

Der Vorstandsvorsitzende

Gemeinden: Priestewitz, Niederau
Gemarkungen: Gävernitz, Kmehlen, Priestewitz, Stauda; 

Jessen/Gröbern, Ockrilla  

Bekanntmachung und Ladung
Die Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten im Flur-
bereinigungsgebiet oder ihre gesetzlichen Vertreter und Bevoll-
mächtigten werden hiermit zu einer Teilnehmerver-
sammlung eingeladen.

Versammlungsort: Gasthof Stauda
Priestewitzer Straße, 01561 Priestewitz

Versammlungszeit: Dienstag, den 22.10.2013, um 18.00 Uhr

Tagesordnung: 1. Aktueller Stand des Verfahrens
2. Neuwahl des Vorstandes
3. Allgemeine Aussprache

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft.
Er soll das volle Vertrauen der Teilnehmer besitzen. Wün-
schenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer an
der Wahl des Vorstandes beteiligen.

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die Ei-
gentümer der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grund-
stücke. Erbbauberechtigte stehen den Eigentümern gleich (§
10 Nr. 1 FlurbG).

Jeder Teilnehmer hat eine Stimme; gemeinschaftliche Eigentü-
mer gelten als ein Teilnehmer. Einigen sich gemeinschaftliche
Eigentümer nicht über die Stimmabgabe, so können sie ihr
Wahlrecht nicht ausüben. 

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmäch-
tigte haben sich in der Versammlung durch eine amtlich be-
glaubigte Vollmacht auszuweisen. Die amtliche Beglaubigung
erteilt die Gemeinde gebührenfrei. Zu beachten ist jedoch, dass
nach § 21 Abs. 3 FlurbG im Wahltermin jeder Teilnehmer oder
Bevollmächtigte nur ein Stimmrecht hat, auch wenn er mehre-
re Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die nicht selbst in der Wahl-
versammlung anwesend sein können, sollten daher zweckmä-
ßig eine Person bevollmächtigen, die nicht selbst als Teilnehmer
stimmberechtigt ist.

Teilnehmer, die bei der Wahl abwesend sind und nicht vertreten
werden, können ihre Stimme nachträglich nicht mehr geltend
machen.

Kommt die Wahl im Termin nicht zustande und verspricht ein
neuer Wahltermin keinen Erfolg, so kann die obere Flurbereini-
gungsbehörde des Landkreises Meißen nach Anhörung der
landwirtschaftlichen Berufsvertretung die Mitglieder des Vor-
standes bestellen.

Der Wahl zum Vorstandsmitglied kann sich jede volljährige, na-
türliche Person stellen, unabhängig davon, ob sie Teilnehmer
(d.h. Eigentümer oder Erbbauberechtigter im Verfahrensgebiet),
Nebenbeteiligter (z.B. Bewirtschafter, Gemeindevertreter) oder
Nichtbeteiligter ist. Ebenso müssen die Kandidaten für den Vor-
stand nicht örtlich ansässig sein. Die Kandidaten für den Vor-
stand sollten interessiert sein, aktiv an der Durchführung des
Verfahrens und an der Gestaltung des Flurbereinigungsgebietes
mitzuwirken.

Bürger, die an der Mitarbeit im Vorstand der Teilnehmer-
gemeinschaft Priestewitz B101 interessiert sind, werden
aufgerufen, bis zur Wahl ihre Bereitschaft beim Leiter der
Oberen Flurbereinigungsbehörde, Herrn Wilhelms (Tel.:
03522/303-2161) bzw. beim Vorsitzenden der Teilneh-
mergemeinschaft Priestewitz B101, Herrn Schütze (Tel.:
03521/303-2171) zu erklären. 

Großenhain, 14.08.2013

Der Vorsitzende des Vorstandes
der Teilnehmergemeinschaft

gez. Schütze
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Entsorgungsnachweise 
für dezentrale Anlagen
Sehr geehrte Grundstückseigentümer,
hiermit möchten wir an die ordnungsgemäße Schlammentsor-
gung für Kleinkläranlagen und Entleerung der abflusslosen
Gruben erinnern.
Alle Grundstückseigentümer, die 2013 noch keine Schlam-
mentsorgung bzw. Grubenentleerung durchgeführt haben,
fordern wir auf, eine ordnungsgemäße Entsorgung zu beauf-
tragen. Der Entsorgungsnachweis sollte bis spätestens
15.11.2013 bei der Gemeinde Priestewitz vorliegen.
Für Kleinkläranlagen, die dem Stand der Technik entsprechen,
gilt dies, soweit eine Schlammentsorgung in 2013 gefordert
ist (s. z. B. Wartungsprotokoll bzw. bauaufsichtliche Zulassung).
Die Gemeinde Priestewitz hat folgende Firma mit der Entsor-
gung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben beauf-
tragt:

Fa. Wuschick
Großenhainer Straße 27, 01561 Ebersbach, OT Kalkreuth
Telefon 03522/38914 · Fax 03522/38060
Auftragsannahme: Mo-Fr 9:00 bis 16:00 Uhr

Die Grundstückseigentümer werden gebeten:
• den Abruf von Leistungen mindestens 14 Tage vor der Aus-

führung bei der Fa. Wuschick anzumelden
• bei der Anmeldung die Grubengröße, das Grubensystem, die

Art und Lage der Grube sowie besondere Bedingungen, zum
Beispiel große Entfernung zum möglichen Standort des Ent-
sorgungsfahrzeuges, eingeschränkte Wendemöglichkeiten,
Straßenbegrenzungen (Breite, zulässige Last), Brückenhöhen,
Zufahrt über Nachbargrundstück anzugeben

• die Entleerung für abflusslose Gruben spätestens dann an-
zuzeigen, wenn diese bis auf 50 Zentimeter unter Zulauf an-
gefüllt sind

• die Zugänglichkeit der abflusslosen Gruben bzw. Kleinklär-
anlagen zu gewährleisten

• vor Unterzeichnung der Leistungsscheine (Entsorgungsnach-
weis) alle Angaben, insbesondere Name und Vorname, auf
Richtigkeit zu überprüfen.

Herrmann, Sachbearbeiterin

Ein riesengroßes

... schön überbringt die Schule für Erziehungshilfe Pries-
tewitz dem Reinigungsunternehmen Trisetau. 

Schon lange bestand der Wunsch unserer 64 Schüler nach ei-
genen Schul-T-Shirts, die sie bei Wettkämpfen, Festen und Ver-
anstaltungen mit Stolz tragen können. Am Motiv dazu arbei-
teten sie monatelang im Kunstunterricht. Jedoch blieb die
Finanzierungsfrage lange ungelöst bis zu dem Tag, als das Rei-
nigungsunternehmen Trisetau von dem Herzenswunsch unse-
rer Schüler erfuhr. Ohne zu zögern waren Frau Hellbarth und
Herr Trisetau sofort bereit, diesen Wunsch Wirklichkeit werden
und das Herz unserer Schüler höher schlagen zu lassen. Nun
können 100 T-Shirts das Selbstbewusstsein unserer Schüler
stärken. DANKE!!!

GEBURTSTAGE IM OKTOBER 2013

Alois Schmeidl 2.10. zum 76. Priestewitz
Franz Seidel 5.10. zum 82.  Priestewitz
Lothar Weiß 5.10. zum 70. Kmehlen
Roswitha Schmidt 7.10. zum 72. Zottewitz
Ruth Müller 8.10. zum 86.  Baßlitz
Christoph Höllerl 8.10. zum 81. Strießen
Siegmund Pinkert 9.10. zum 72. Gävernitz
Sigrid Ulbrich 10.10. zum 78. Kmehlen
Gertraude Sachse 11.10. zum 83.  Geißlitz
Gertraud Forberger 11.10. zum 75. Priestewitz
Susanne Sang 12.10. zum 73. Altleis
Manfred Muschter 14.10. zum 80. Strießen
erese Ferbert 14.10. zum 79.  Priestewitz
Irmgard Nietzold 15.10. zum 89.  Baßlitz
Wilfried Jenzig 16.10. zum 73. Böhla Bahnhof
Christian Uhlmann 18.10. zum 80.  Gävernitz
Sieghard Hänschen 21.10. zum 82. Nauleis
Gerhard Liebezeit 23.10. zum 75. Baselitz
Fred Weber 23.10. zum 73. Priestewitz

Helga Pfeifer 24.10. zum 77. Medessen
Dr. Peter Lubotzki 26.10. zum 70. Strießen
Heinz Bruntsch 27.10. zum 83. Blattersleben
Gisela Wilzki 27.10. zum 74. Kmehlen
Helene Weise 28.10. zum 91.  Baselitz
Ruth Rothe 28.10. zum 82.  Lenz
Otto Schmeidl 28.10. zum 74. Stauda
Jekaterina Schäfer 29.10. zum 81. Strießen
Edith Böhme 30.10. zum 78. Baselitz
Hannelore Seifert 30.10. zum 76. Böhla

Herzlichen 
Glückwunsch!

Die Bürgermeisterin und die Gemeindeverwaltung gratulieren auf diesem Wege recht herzlich allen Bürgern, die in den nächsten
Tagen ihren Geburtstag feiern. Besonders möchten sie folgenden Jubilaren Glück und Gesundheit wünschen:
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Kirchliche Veranstaltungen
Oktober 2013

Gottesdienste Lenz - Wantewitz
6.10. 8.30 Uhr Gottesdienst in Wantewitz

13.10. 8.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Lenz
20.10. 8.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Wantewitz
27.10. 8.30 Uhr Gottesdienst in Lenz

Frauendienst
Dienstag,  8.10.      14.00 Uhr in Lenz
Donnerstag, 17.10.     14.00 Uhr in Wantewitz

Gottesdienste Skassa – Strießen
6.10.10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

13.10.14.00 Uhr Jubelkonfirmation in Strießen
20.10.10.30 Uhr OASE- Gottesdienst  in Skassa
27.10. 9.00 Uhr Gottesdienst in Strießen

Altersfreude
Dienstag, 29.10.   14.00 Uhr in Strießen

Jubelkonfirmation Skassa-Strießen
13. Oktober 14.00 Uhr
25 oder 50 Jahre Konfirmation oder gar 60 oder 65 Jahre?
Das ist schon eine lange Zeit. Am 13. Oktober feiern wir des-
halb einen besonderen Gottesdienst in der Kirche in Strießen
um 14.00 Uhr. Anschließend laden wir die Jubelkonfirman-
den zum Kaffeetrinken im Gemeinderaum in Strießen ein.
Wer sich aus diesem Anlass im Gottesdienst segnen lassen
möchte, den bitten wir um Anmeldung im Büro in Großen-
hain (03522/5215612) oder in Lenz (035249/71512).

Gottesdienste Diesbar-Seußlitz
6.10.14.00 Uhr Gottesdienst zum Federweiserfest in

Seußlitz
13.10.10.00 Uhr Gottesdienst in Merschwitz
18.10.15.30 Uhr Gottesdienst in der Seniorenresidenz 

in Merschwitz
20.10. 9.00 Uhr Gottesdienst in Seußlitz
27.10.10.30 Uhr Gottesdienst in Merschwitz

Frauendienst
Dienstag, 5. November 14.00 Uhr, 
Seniorenresidenz Merschwitz
Im Oktober kann der Frauendienst aus terminlichen Grün-
den nicht stattfinden.

Zeltgottesdienst zum Federweißerfest, 
6. Oktober 14.00 Uhr in Diesbar
Herzliche Einladung zum Gottesdienst zum Federweißerfest
2013. Der Gottesdienst findet in Diesbar auf der Wiese im
Zelt am Brummochsenloch statt. Wir beginnen am Sonntag,
6. Oktober 14.00 Uhr. Die Musik übernimmt eine Band mit
Musikern aus unserer Region. Pfarrer Jörg Matthies hält die
Predigt.

Musikalische 
Früherziehung
in Priestewitz:

In der Kindertagesstätte „Villa
Kunterbunt“ gibt es für die Kin-
der die Möglichkeit, den Unter-
richt in Musikalischer Früherzie-
hung zu besuchen. Des Weiteren
wird in der Kindertagesstätte
„Regenbogen“ Vorschultanz angeboten. 
Der Unterricht wird durch die Lehrkräfte der Musikschule des
Landkreises Meißen erteilt - es sind noch freie Plätze vorhan-
den. 

In der Grundschule Lenz gestaltet die Musikschule des Land-
kreises Meißen seit einigen Jahren das Projekt „Jedem Kind ein
Instrument“.  Aufgrund des erfreulich großen Interesses an die-
sem Projekt ist nun geplant, die Grundschule Lenz als Stütz-
punkt der Musikschule auszubauen, so dass es dann allen in-
teressierten Schülern im Anschluss an das JeKi-Projekt möglich
ist, Instrumental- (ab der 3. Klasse) oder Tanzunterricht (ab der
2. Klasse) in den Räumlichkeiten der Grundschule zu erhalten. 
Folgender Instrumentalunterricht wird in diesem Schuljahr an-
geboten: Akkordeon, Kontrabass, Trompete und Violoncello.
Musikinstrumente können über die Musikschule preisgünstig
ausgeliehen werden.

Weitere Informationen können im Musikschulbüro Riesa unter
der Telefonnummer 03525/733375 erfragt werden.
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Sporttermine im September: Fußball – SV Traktor Priestewitz
Fr. 04.10. 18:30 Alte Herren Priestewitz – TSV Merschwitz 1912
Sa. 05.10. 15:00 Fortschritt Meißen-West – Priestewitz

11:00 B-Jun. TSV Garsebach – SpG Priestew./Röderau-Bobersen
09:00 D-Jun. TuS Weinböhla – SpG Merschw./Nünchr./Priestew.
13:00 F-Jun. LSV 61 Tauscha – Priestewitz

So. 06.10. 14:00 Fortschritt Meißen-West 2. – Priestewitz 2.
09:30 E-Jun. SpG Merschw./Nünchr./Priestew. – SV Röderau-Bobersen 2. in Nünchritz
10:30 C-Jun. SpG Priestew./Nünchr./Merschw. – SpG Röderau/Canitz/Strehla

Fr. 11.10. 18:30 Alte Herren Priestewitz – Großenhainer FV 90
Sa. 12.10. 13:00 SpG Lommatzsch/Leuben 2. – Priestewitz

14:00 B-Jun. FC Schradenland  – SpG Priestew./Röderau-Bobersen
10:00 E-Jun. SV Borna – SpG Merschw./Nünchr./Priestew.

Fr. 18.10. 18:30 Alte Herren SC Riesa – Priestewitz
Sa. 19.10. 15:00 Priestewitz – SV Röderau-Bobersen

13:00 Priestewitz 2. – Fortuna Leuben
So. 20.10. 15:00 Frauen Priestewitz – SSV 2000 Meißen
So. 27.10. 14:00 Berbisdorfer SV – Priestewitz

12:00 Berbisdorfer SV 2. – Priestewitz 2.
Sa. 02.11. 14:00 Priestewitz – SG Kreinitz

12:00 Priestewitz 2. – SV Deutschenbora

Vorankündigung

20 Jah Spolerba
Am Samstag, 7.12.2013 veranstaltet der SV Traktor Pries-
tewitz bereits den 20. Sportlerball. Wir werden diesen Ju-
biläumsball zu einem Höhepunkt gestalten. Weitere Infor-
mationen folgen.

Wir bitten alle Interessierten, sich bereits jetzt den Termin
vorzumerken und würden uns freuen, Sie am 7.12.2013 in
der Sporthalle Priestewitz begrüßen zu dürfen.

SV Traktor Priestewitz
Noppes, Vorsitzender

Der SV Traktor Priestewitz lädt ein:
Kinder- und Jugendschach in Deiner Nähe
Wer hat Lust zum Schach spielen?

• Spaß am Spiel und am Erfolg
• Kennen lernen von gleichaltrigen Schachfreunden
• fortlaufende Schachausbildung durch lizenzierte 

C-Schachtrainer
• Teilnahme mit Kindermannschaften 

im Spielbezirk Dresden
• Teilnahme an den Einzelturnieren bis  

zu den Deutschen Meisterschaften
• gestiegenes Selbstbewusstsein
• Förderung des logischen Denkens und Kampfgeistes
• Entwicklung von Ausdauer, Geduld und Umgang 

mit dem Zeitdruck
Mehr Info zum aktuellen Geschehen unter 
www.schach-in-priestewitz.de oder unter: 0173 9440448
Trainingszeiten: Montag 16.00 - 18.00 Uhr im Alberttreff
Mittwoch 17.00 - 18.30 Uhr Vereinsheim in Priestewitz
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Der JC Böhla e.V. lädt ein:
Nachwuchsöffnung 
An folgenden Tagen steht unser Vereinshaus wieder für die
Jüngeren offen:
08.10., 29.10., 19.11., 10.12. 
Bei den letzten Zusammenkünften wurden T-Shirts be-
druckt, die Bowlingbahn Beiersdorf oder das Freizeitbad in
Meißen besucht. Die Ausflüge und Vorhaben sind ganz auf
die Wünsche der Kinder und Jugendlichen abgestimmt. So
soll jetzt im Herbst eine kleinere spaßige Gruppenarbeit be-
gonnen werden. Die Nachmittage finden jeweils von 16.00
- 19.00 Uhr statt. Zielgruppe sind die zehn- bis vierzehn-
jährigen. Aber auch ältere Neugierige können gern jeder-
zeit vorbeischauen.
Was zum knabbern gibt es immer ...                 JC Böhla e.V.

ABC-Schützenfest in Weinböhla
Der Schuleingang 
der SfE Priestewitz
Am 24.8.2013 war es endlich soweit! Im Zentralgasthof Wein-
böhla feierten die sieben ABC-Schützen der SfE Priestewitz ih-
ren Schuleingang. Sichtlich nervös, aber die Augen voller Vor-
freude betraten die neuen Schüler den Saal des Gasthofes und
nahmen erstmals neben ihren neuen Klassenkameraden Platz.
Das Besondere an diesem Fest war, dass die Feier gemeinsam
mit der Grundschule Weinböhla stattfand. 
Beide Schulen feierten hier erstmals gemeinsam diesen wichti-

gen Tag – hoffentlich der Beginn einer langen Tradition. Auch
zeigten die Neuen, wie viel Spaß ihnen ihre neue Gemeinschaft
bereitete. Zu zahlreichen Tanzspielen, die die Schüler der 2.
Klasse der Grundschule Weinböhla vorführten, hüpften die
Kleinen und knüpften schon erste Kontakte zu ihren neuen
Klassenkameraden. Danach war der Höhepunkt der Festlich-
keit gekommen: Die feierliche Übergabe der Zuckertüten.  
Doch damit nicht genug: Am ersten Schultag kamen die gro-
ßen Ranzen mit den kleinen Beinen erstmals in ihre neue Schu-
le nach Priestewitz. Um diesen Tag noch einmal besonders zu
feiern, wurde auf dem Schulgelände noch ein Apfelbaum ge-
pflanzt, welcher eines Tages die zukünftigen Schüler der Schu-
le mit gesundem Obst beglücken soll. Eine weitere Tradition,
die an diesem wunderschönen Wochenende begann.  

Kindergartenzeit adé –
Jetzt lernen wir das ABC! 

Für die vielen lieben Glückwünsche, schönen Geschenke und süßen 
Überraschungen anlässlich unseres Schulanfanges möchten wir uns

auch im Namen unserer Eltern ganz herzlich bei allen, die sich mit uns 
gefreut haben und in Gedanken bei uns waren, bedanken.

Die ABC-Schützen der Klasse 1 b der Grundschule Priestewitz:
Erik Kaubisch Finn Quaas Saymen Rath
Paula Börner Emily Rößler Lukas Mehlhorn
Richard Kittner Christian Klengel Elias August Mücke
Damian Pfitzner Sarah Sophie Schwarz Eowyn Willert
Selina Reuter Sascha Schwarz Elisabeth Georg

Großenhain, Zschauitz, Priestewitz, Stauda, Altleis, Nauleis, Böhla, Baselitz, Zottewitz, 
im August 2013

Zahnarztpraxis Dipl.-Stomat. Petra Kümmel
URLAUB vom 28.10.-1.11.2013

VERTRETUNG: 28.-30.10. 2013
Dr. Thierichen - Großenhain/Dr. Sicker - Naunhof     

NOTDIENST: 
31.10.-1.11.2013  ZA Buslig, Großenhain

2.11.-3.11.2013 ZA Dr. Rosenkranz, Großenhain
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Gasth  Großdoitz
Hoffest         Herbst & Kürbis

Samstag, 5.  Oktober 2013 ab 15 Uhr

Kürbisschnitzen ·Herbstbasteln
Musik · Kuchen · Bratwurst · Suppe u.a.
Bier, Wein, Bowle u.a. · Lagerfeuer

Weinprobe am 2. November 2013
Mit Sekt, 7 Weinen und 4 kleine weinbegleitende Speisen

Reservierung unter 035249/71351

Danke für Ihr Vertrauen!
Ab November 2013 werde ich meine Tätigkeit als Zustellerin 

für die Sächsische Zeitung in den Ortsteilen Baßlitz und Geißlitz
beenden. Ich möchte mich recht herzlich für das jahrelange 

Vertrauen bei allen SZ-Lesern bedanken.
Heidemarie Weser

Ab 1.2.2014 2-Raumwohnung zu vermieten:
Meißner Straße 10a, 01561 Priestewitz, 

70 m², Heizung, Bad, WW, große Terrasse,
Garage, separater Eingang

Zu erfragen unter der Rufnummer: 03522/502190

Bestattung und Freier Redner
Hans-Georg Ziermann

fachgeprüft mit Erfahrung

01561 Lenz · Dresdner Straße 6
Telefon: Tag & Nacht 035249-71352

im Preis günstig – im Service hoch
www.ziermann-bestattungen.de
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ß

Dankeschön

für die netten Glückwünsche,
herrlichen Blumen und Geschenke

anlässlich unserer

Goldenen Hochzeit
möchten wir uns bei unserer Familie und Verwandten,

bei den Rankewicklern für die schöne Ranke, 
den Einwohnern von Geißlitz, der FFw Baßlitz, 
der Bürgermeisterin, Freunden und Bekannten

ganz herzlich bedanken.

Joachim und Sieglinde Rätze
Geißlitz, 17. August 2013

ß

Wir möchten DANKE sagen ...
... Für die Hilfe und Unterstützung, 

die zahlreichen Glückwünsche und Geschenke 
anlässlich unserer

Hochzeit

bei den Eltern und Geschwistern, 
Verwandten und Freunden, Kollegen 

und den Einwohnern von Blattersleben.
Ein besonderer Dank gilt den Rankewicklern 

und all denen, die diesen Tag für uns 
unvergesslich werden ließen.

Rico & Angela Schulze 
geb. Barth

Anlässlich unserer

Goldenen Hochzeit
bedanken wir uns herzlich 

bei unseren Verwandten
Freunden und Bekannten.

Ein besonderer Dank gilt
unseren Kindern 

mit Ihren Familien.

Marga und Klaus Rüger
Böhla Bahnhof, August 2013

Ulrichs Weindomizil in Diesbar-Seußlitz

MartinS-Lunch
Sonntag, 10. november 2013
von 11-16 uhr

„Gan(s) viel vom Federvieh“
Zur Begrüßung ein Glas hauseigener Secco
Buffet mit vielen verschiedenen Gerichten 
von der Gans und anderem Geflügel,
Kaffee und hausbackener Kuchen
24,90 € pro Person

Kartenverkauf: in ulrichs Weindomizil
an der Weinstraße 40 · 01612 Diesbar-Seußlitz
telefon 035267/51015
Montag ruhetag, Dienstag-Sonntag ab 11.00 uhr


